
Vereinsregisterauszug  zum Stichtag 26.05.2026
Allgemeine Daten

Zuständigkeit LPD NÖ, PK WN
ZVR-Zahl 671131030

Vereinsdaten
Name ÖTB - Turnverein Wiener Neustadt 1862 (Kurzform: ÖTB Wiener Neustadt)

Sitz Wiener Neustadt (Wiener Neustadt)
c/o

Zustellanschrift 2763 Neusiedl, Ebentalweg 1
Land Österreich

Entstehungsdatum 08.07.1953
statutenmäßige

Vertretungsregelung
§ 12) Der Turnrat

Der Turnrat besteht aus dem Obmann, dem Obmannstellvertreter, dem Turnwart,
dem Schriftwart, dem Säckelwart, dem Jugendwart, dem Zeugwart, dem Dietwart
sowie allenfalls weiteren Sachgebiete betreuenden Mitgliedern, allenfalls Beiräten.

Die Vereinigung mehrerer Ämter in einer Person ist möglich.

Ein Stellvertreter kann vor der Hauptversammlung für jeden oder Einzelne
Amtswalter gewählt werden.

Die Mitglieder des Turnrates werden vor der Jahreshauptversammlung, mit
einfacher Stimmenmehrheit, auf die Dauer von 4 Jahren gewählt, eine Wiederwahl
ist zulässig.

Scheidet ein Mitglied des Turnrates vor Ablauf der Amtszeit aus, so kann der
Turnrat eine Ergänzungswahl vornehmen.

Alle Amtswalter üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Der Obmann führt die Geschäfte des Vereins. Er vertritt den Verein nach innen
und außen, er bestimmt die Turnratsitzung und führt den Vorsitz darin, er hat für
die Erhaltung der Satzung und der Bundesturnordnung zu sorgen. Er unterfertigt
unter Gegenzeichnung eines weiteren Turnratmitgliedes - in Geldangelegenheiten
des Säckelwartes - die vom Verein nach außen gehenden Ausfertigungen und
Schriftstücke.

Im Falle seiner Verhinderung führt einer der Obmannstellvertreter die Geschäfte
des Obmannes.

Der Schriftwart besorgt die Abfassung der Niederschriften sowie den
Schriftverkehr des Vereines.

Der Säckelwart ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins
verantwortlich.

Die Turnratsitzungen sind bei Anwesenheit der Hälfte der Turnratsmitglieder
beschlussfähig, bei Stimmengleichheit entscheidet der Obmann. 

Organschaftliche Vertreter
Obmann

Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)
Familienname PFENNING

Vorname Petra
Titel (vorang.) -
Titel (nachg.) -

Obmann Stellvertreter
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Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)
Familienname HÖLLWIESER

Vorname RUTH
Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Schriftwart
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname POLZ
Vorname Dietlinde

Titel (vorang.) -
Titel (nachg.) -

Kassier
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname HAAS
Vorname Michael

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Turnwart
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname FRANK
Vorname Lisa

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Beirat
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname WEINERT - LACHNIT
Vorname Karin

Titel (vorang.) -
Titel (nachg.) -

Beirat
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname EIDLER
Vorname Jutta

Titel (vorang.) Mag.
Titel (nachg.) -

Beirat
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname EIDLER
Vorname Robert

Titel (vorang.) -
Titel (nachg.) -

Beirat
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname PRIWITZER
Vorname Ingrid

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

1. Rechnungsprüfer
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)
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Familienname ALTENDORFER
Vorname Siegbert

Titel (vorang.) -
Titel (nachg.) -

2. Rechnungsprüfer
Vertretungsbefugnis 25.06.2025 - 24.06.2029 (Funktionsperiode)

Familienname SCHUSTER
Vorname Franz

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des
Vereins über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller Bundesministerium f. Inneres IV/DDS
Tagesdatum / Uhrzeit Dienstag 26. Mai 2026 \ 09:50:40
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